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Auszug aus dem Protokoll Sitzung vom 5. Februar 2020  
 

2020/27 7.03.02.02 
6.04.04.01 
7.02.02.02 
8.02.08 

Kanäle 
Strassen, Wege, Plätze 
Netz 
Elektrizität 

   
 
 
Beschluss Stadtrat  

1. Der Auftrag für die Ausführung der Bauarbeiten (Strasse und Werkleitungen) wird aufgrund der 
Offerte vom 20. Juni 2019 an die im Submissionsverfahren zweitplatzierte Anbieterin, die Firma 
Oberholzer AG, Bubikon, vergeben. Die Vergabesumme inkl. Werkleitungsarbeiten beträgt 
Fr. 1'284'765.90 inkl. MWST. 

2. Öffentlichkeit des Beschlusses: 
– Der Beschluss ist teilöffentlich (nicht öffentlich sind die Angaben der nicht berücksichtigten 

Unternehmen) 

3. Mitteilung durch Sekretariat an: 
– Energiekommission 
– Ressortvorstand Tiefbau + Energie 
– Stadtwerke 
– Geschäftsbereich Bau + Infrastruktur 
– Abteilung Finanzen 
– Abteilung Tiefbau 
– Parlamentsdienste (zuhanden Parlament) 

 
Ausgangslage 

Mit Beschluss vom 23. Oktober 2019 vergab der Stadtrat den Auftrag zur Ausführung der Bauarbeiten 
(Strasse und Werkleitungen) beim koordinierten Tiefbauprojekt "Abwasser-Sanierungsleitung Bächela-
cher/Neuwies" an die Egli Strassenbau AG, Russikon. Da über die Egli Strassenbau AG mit Urteil vom 
10. Januar 2020 des Konkursrichters des Bezirksgerichts Pfäffikon der Konkurs eröffnet wurde, muss 
der Auftrag in der Folge an einen anderen Anbieter vergeben werden. 

Submission und Ergebnis 

Im Rahmen des koordinierten Strassen- und Werkleitungsprojekts der Abteilung Tiefbau und der 
Stadtwerke wurden die Tiefbau- und Strassenbauarbeiten für sämtliche Gewerke gemeinsam ausge-
schrieben.  

Gestützt auf das Ausführungsprojekt erfolgte die Ausschreibung am 29. Mai 2019 auf simap.ch im  
offenen Verfahren. Bis zum Eingabetermin am 20. Juni 2019 wurden die Unterlagen von sechs Unter-
nehmen heruntergeladen, wobei deren vier ein fristgerechtes Angebot einreichten. Die vier Unter-
nehmen reichten Angebote von Fr. 1'212'719.35 bis Fr. 1'441'336.70 (+ 18,9 %) ein. 

Für die Berechnung der Wirtschaftlichkeit wurden nebst diversen Eignungskriterien folgende Zu-
schlagskriterien und Gewichtungen festgelegt: 
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Preis:   Gewichtung  70 % 
Qualität, Termine: Gewichtung  25 % 
Lernendenausbildung: Gewichtung  5 % 
 
Aufgrund des gewichteten Offertvergleichs zeigte sich damals folgendes Resultat: 

Rang Unternehmer Domizil Bereinigte Offerte 
(inkl. MWST 7,7 %) 

Bewertung  
Wirtschaftlichkeit 

Preis in Fr.  Punkte 

1 Egli Strassenbau AG Russikon 1'212'719.35  475 
2 Oberholzer AG  Bubikon 1'284'765.90  433 

Das zweitplatzierte Angebot der Oberholzer AG liegt mit einer Offertsumme von Fr. 1'284'765.90 resp. 
433 Punkten nur unwesentlich hinter dem Angebot der Egli Strassenbau AG. Gemäss Analyse des be-
auftragten Ingenieurbüros liegen die aufgrund der Einheitspreise der Oberholzer AG revidierte Kosten-
voranschläge für die einzelnen Gewerke immer noch innerhalb der genehmigten Kredite für das Bau-
projekt. Zudem hat die Oberholzer AG mit E-Mail vom 20. Januar 2020 bestätigt, dass das Angebot vom 
20. Juni 2019 weiterhin gültig ist und sie den Auftrag zu den offerierten Konditionen übernehmen wür-
den. 

Erwägungen 

Aufgrund des Konkurses der ursprünglich mit den Tiefbauarbeiten beauftragten Egli Strassenbau AG 
gilt es den Auftrag möglichst zeitnah neu zu vergeben. Eine neue Ausschreibung würde nicht nur unnö-
tig Zeit und Personal-Ressourcen benötigen, sondern könnte auch eine Kostenerhöhung zur Folge ha-
ben, welche wiederum entsprechende Anträge für Zusatzkredite auslösen würde. Mit der Bereitschaft 
der im Submissionsverfahren zweitplatzierten Oberholzer AG, den Auftrag zu den im Juni 2019 offe-
rierten Konditionen zu übernehmen, können sowohl die geplanten Ausführungstermine, als auch die 
durch Energiekommission, Stadtrat und Parlament bewilligten Kredite eingehalten werden. Eine 
Vergabe an das im offenen Submissionsverfahren zweitplatzierte Unternehmen steht auch im Einklang 
mit dem öffentlichen Beschaffungsrecht. 

Die Oberholzer AG verfügt über das für die Ausführung des Auftrages benötigten Gerätschaften sowie 
die entsprechenden Personalressourcen. Das Unternehmen verfügt zudem über ein grosses Knowhow 
und hat seine Leistungsfähigkeit und das Qualitätsbewusstsein in ähnlichen Projekten mehrfach unter 
Beweis gestellt. Einer Arbeitsvergabe steht somit nichts im Wege. 

 
Für richtigen Protokollauszug: 
 
Stadtrat Wetzikon 
Martina Buri, Stadtschreiberin 
 
 




